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Stltzung
der Siedler- und EigenheirrGr-

vereinigung Boyreuth-Sqqs G. V.

§I
Nqme r.rnd Srtz

Der Verein führt den Nomen ,,Siedler- und Eigen-
heimvereinigung Boyreuth-Scros e. V." - nochfolgend
kurz Vereinigung gencrnnt - und schließt lnhober von
Siedlerstellen und Eigenheimen sowie Bewerber sol-
cher Stellen im Bereich von Boyreuth zusommen.

Der Sitz der Vereinigurrg ist Boyreuth.

Die Vereinigung ist Mitglied des Boyerischen Sied-
ler- und Eigenheimerbundes e. V., München

Die Vereinigung ist in dos Vereinsregister beim Amts-
gericht Boyreuth eingetrogen.

§2
Zweck

Zweck der Vereinigung ist die ideelle und fochliche
Betreuung des im § 1 bezeichneten Personenkreises,
sei es in unmittelborer Tö1igkeit, sei es durch Vermiit-
lung von Leistungen des Boyerischen Siedler- und Ei-
genheimerbur-rdes e.V.

Die Vereinigung hot im besonderen folgende Auf-
goben:



l. Wohrnehmung der lnteressen der MitglieCer in crl-
Ien, insbesondere kommunoien Probler,.ren, die cicrs
Gebiet Boyreuth betreiferr;

2. loufende Berolung in ollerr Frogen des Gcriten- und
Obstboues, der kleintlerzucht -und crilen sonstigen
Angelegenheiten der Siedlerwirtschofi und des Fcr-
milienbesitzes;

3. Ausbiidung und Einsoiz örtlicher Fochworte unci Gor-
tenberoter, Veronstoltung von Vorträgen und Lehr-
kurse n;

4. Unterholtung und Beschoffung vorr Gemeinschofts'
geröten;

5. Pflege der Geselligkeit und des Gemeinschoftsge-
donkens;

6. Gewöhrung von Rechts- und Sleuercruskünften über
den Boyerischen Siedler- und Eigenheimerbur.rd e. V.,
München, eines Hofipflichtversicherungsschutzes für
Hous- und Grundbesitz sovrie der Vermittlung der
Monotszeitschrift,,Siedlung und Eigenheim" gemöß
den Leislungen des Boyerischen Siedler- und Eigen-
heimerbundes e. V., /tAünchen.

Die Vereinigung verfolgt ousschließlich gemeinnüt-
zige Zwecke und unierhölt keinen wirtschoftlichen Ge-
schöftsbetrieb.

§3
Mrtgliedschoft

Zum Erwerb der Mitgliedschoft ist eine schriftliche
Erklörung erforderlich, über deren Annohme der Vor--
stond entscheidet. lm Folle der Ablehnung der Auf-
nohme ols Mitgiied in die Vereinigung ist binnen vier
Wochen noch Zuteilung eines Ablehnungsbescheides
Einspruch zur Mitgliederversommlung zulässig. Die
Mitgliederversommlung enischeidet endgültig über die
Aufnohme.

. Die Mitgliedschofi. ei.lischi durch Tod, Austriit oderAusschtuß.- Die durch, T;ä 
";;;Äenä'Afrtsliedschoftkonn von _ciem Hinterbl i"Gn"";- ä;;Eiq"Äir..no.f,tor _ger wird, fortoesetzr werden. öi" Fo*r1t)r"g aui Mir_sliedschoft isi binnen .".i.,, wlit.r1;;;;h dem Toddes verstorbenen MitglieJäi ro;"tig;;trmsnochfol_ger schriftlich zu erkroren.

....Der Austritt konn nur.unier. Einholtung einer viertel-jöhrlichen Frist zum Ende eines Kolendäriohres erfol-gen und ist dem Vgrslond .chrifif ich zu'ärklören.
Der Ausschluß eines Mitgliedes konn durch den Vor-siond ousgesprochen we.ä.n, 

-*""" 
aä, )iiüi"j -

o) seinen. sofzungsmößigen Verpfiichtungen nicht noch_
Ip^.T.rl rnsbesondere -.nit dem Mitgliedsbeitrog *"h.ors orer Monole im Rückstond ist-und trotz Auffor_deruns den Mirstied.b;ii;.ä "ri;hi'lätii"t,

b) die lnieressen der Vereinigung und dos Zusommen-
s.ehö-iskeirssefüht der vrir[i;eäei *r,ääijt b;w ;;föhrdet.
Gegen den Ausschluß, der mii der schrifflichen Zu-siellung wirksom wird, 'isl -O;nnen 

i'iei'Vüochen nochZustellung des Ausschtufb;=.Äi;;;; 'E;r;;; 
zur Mir-

9ll":::y"r.rirnmrung zulössig, die donn 'endgültig 
ent_

l-.!"ld"i: vom leitpunkt der Zustellung des Ar.rlhlrr_ses vertrert dos ,ousgeschlossene Mitg-jied die Berech_rrgung, dre trnrichtuncren der .Vereinig-tJng in Ansp.ruihzu nehmen. AusgeschTossene Mitglieder hoben Kerner_lei Ansprüche o"n dos üu.Ä,ig;X l;;'V"räigrng.

§4
Rechte und pflichten der Mifglieder

Alle Mitglieder hoben dos Recht, sich on den Be-schlüssen. und Wohlen. in den 
^nitgii"d"ir"isommlun_gen zu beteiligen und die finr;ctrtüng;n aä. V"räini_gung in Anspruch zu nehrnen.



Die Mifglieder sind verpflichtef, den von der Mit-
gliederversommlung ieweils festgesetzten Mitglieds-
beilrog innerholb von ochi Togen noch Ablouf eines
Kolendervierteliohres durch Ankouf entsprechender
Werimorken zu entrichten. Der Nochweis der ordnungrs-
gemößen Beitrogsleistung obliegt dem. Mitglied on
Hond der von ihm erworbenen Wertmqrken, die in
die Mitgliedskorte eingekiebi werden.

§5
Orgone der Vereinigung

Org,one der Vereinigung sind:
o) Die Mitgliederversommlung;
b) der vorstond' 

s 6

Die Milgliederversommlung
Der Beschlußfossung durch die Mitgliederversomm-

lung unterliegen:
o) Sotzungsönderungen,
b) Besfellung und Abberufung des Vorstondes und der

Revisoren,
c) die Ernennung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmit-

gliedern quf Vorschlog des Vorstondes,
d) die Genehmigung des löhrlichen Rechenschcrftsbe-

richtes sowie die Entlostung des Vorstondes,
e) die Wohl der Delegierlen zur Mitgliederversomm-

lung des Boyerischen Siedler- und Eigenheimerbun-
des e. V., München,

f) die Auflösung der Vereinigung,
g) dieienigen Angelegenheiten, in denen der Vorstond

die Enischeidung durch die Mi+gliederversommlung
beontrogt.
Die Mitgliedbrversommlung ist durch den Vorstond

mindestens zweimol im Kolenderjohr, oder wenn dies

ein Zehntel der Mitglieder der Vereinigung schriftlich
forderl, einzuberufen. Die Einberufung hot unter Be-
zeichnung der Togesordnung mit mindestens vierzehn-
tögiger Frist schriftlich zu erfolgen.

Antröge der Mitglieder müssen mindestens crcht
Toge vor Abholtung der rV\itgliederversommlung denr
Vorstond schriftlich eingereicht werden. Rechtzeitig
eingegongene Antröge der Mitglieder sind der Be-
schlußfossung durch die Mitgliederversommlung cuch
donn zu unterstellen, wenn hierfür kein Punkt der To-
§esordnung vorsesehen wor. Nicht rechtzeitig einge-
gongene Antröge können nur behondelt werden, wenn
die Dringlichkeit des Antroges von zwei Dritteln der
onwesenden stimmberechtigien Miiglieder qnerkonnt
wird.

Antröge ouf Sotzungsönderung bzw. Auflösung der
Vereinigung dürfen nichf ols Dringlichkeifsontröge und
nur noch Einholung einer Stellungnohme des Boyeri-
schen Siedler- und Eigenheimerbundes e. V., München,
behondelt werden.

Die Rechte der Mitgliederversommlung werden durch
Beschlußfossung der erschienenen Mitglieder ousge-
übt. Beschlüsse der Mitgliederversommlung werden,
obgesehen von den Föllen der Buchstoben o) und f),
mit einfocher Stimmenmehrheit gefoßi. Stimmengleich-
heit gilt ols Ablehnung. Zur Gültigkeit der Beschlüsse
über Sotzungsönderungen ist eine Stimmenmehrheit
von drei Vierteln der onwesenden Mitglieder erfor-
derlich. Beschlüsse über die Auflösun§ der Vereini-
gung können nur in einer zu diesem Zweck einberu-
fenen Mitgliederversommlung gefo8t werden und be-
dürfen einer Stimmenmehrheit von drei Vierteln der
qnwesenden Mitglieder.

Die Wohlen werden mit Stimmzettein durchgeführt,
wenn nicht die Mitglieder einstimmig einen o-nderen
Abstimmungsmodus beqnlrogen. Als gewöhli gili, wer
die Mehrheii der obgegebenen Stimmen erholten hot.
Bei Siimmengleichheii ist Stichwohl erforderlich.
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ln ollen onderen Angelegenheiten erfolgt die Ab-
stimmung noch dem Ermessen des Vorstond-svorsitzen-
den, sofern nicht von den Mitgliedern ein bestimmter
Abstimmungsmodus beonlrogt "und beschlossen wird.

§7
Der Vo,rsfond

Der Vorstond besteht ous dem l. und 2. Vorsitzen-
den, dem Kossier, dem Schriftführer und den Beisit-
zern. Der Vorstond wird ouf zwei Johre gewöhlt undhot bei jeder Johreshouptversommlunq, b-ei der ouchder Rechenschofts- und Kossenbericht- gegeben wird,die Vertrouensfroge zur Abstimmuno iu- stellen. Esisf dobei nicht nur der Miigliederveisommlung über-
lossen, zu bestimmen, ob schriftlich oder mündi-ich ob-
.gestimmt werden soll, sondern ouch ein Mitglied des
Vorstondes konn verlongen, doß geheim über-die Ver-
trouensfroge obgestimmi wird. Dei Rücktritt eines Mit-gliedes des Vorstondes ist kein Grund zum Rücktritt
des gesomten Vorstondes.

Der L oder 2. Vorstond vertritt die Vereinigung ge-
richtlich und oußergerichilich im Sinne des §-268ö8.lm übrigen verteilf der Vorstond die Geschöfte unter
sich noch einer besondei-en Geschöftsordnung.

Der Vorstond hot die ihm obliegen Pflichien gewis-
senhoft zu erfüllen und die Beschiönkunqen ein?uhol-
ten, die durch Gesetz, Sotzung oder durih Beschlüsse
de-r Mifgliederversommlung feltgesetzt sind. Bei der
fp.lrVlS. der Geschöfte isi er veipflichtet, die ous der
Mitgliedschoft der Vereinigung beim Boyerischen Sied-
ler- .und _Eigenheimerbund- e.V., München, sich erge-
benden Rechie und Pflichten wohrzunehmen.

Uber ihre Moßnohmen bestimmen die Vorsionds-
mitglieder. noch Siimmenmehrheit. Stimmengleichheitgilt ols Ablehnung.

Di.e .Tötigke.it der V-orstondsmitglieder erfolgt ehren-
omtlich. Verdienstousfqll und Bo-rouslogen, d-ie durch

die Tötigkeit für die Vereinigung entstehen, sind ouf
Verlongen zu ersetzen.

§8
Die Beisitzer

Die Zohl der Beisitzer richtet sich noch der zu be-
wöltigenden Arbeit im Sinne einer ordentlichen Be-
treuuÄg der Mitglieder und bestehi mindestens ous
sechs Miiqliedern. Jeder Beisitzer soll dobei eine Funk-
tion in aär inm obliegenden Fochrichtung für die Ver-
einigung ousüben, z.'8. Gorienfochberoti.rng, Beilrogs-
koss-iering, Versiiherungsfrogen usw. Aufgo6e der Bäi-
sitzer ist- die Berotung- in ollen orgonisotorischen und
onderen, die VereinigÜng ongehenden Frogen, beson-
ders ober ouf den- einschlägigen Fochgebieten, fÜr
die die Beisilzer berufen wurden. Mindestens holb-
iöhrlich oder wenn vier Beisitzer dies verlorrgen, ist
der Vorstond einzuberufen. Die Einberufung hot schrift-
lich und in der Regel mit dreitögiger Frisi zu erfolgen.

Die Tötigkeit dei Beisitzer ist gleichfolls ehrenomt-
lich. Verdiänstousfoll und Borouslogen, die durch die
Tötigkeit für die Vereinigung entstonden. sind, sind ouf
Verlongen zu ersetzen.

§e
Revisoren

Die Geschöftsführung des Vorstqndes einschließlich
Kossen- und Buchfühüng ist mindestens einmol im
Johr durch die von der Mitgliederversommlung ge-
wöhlien Revisoren einer Prüfung zu unterziehen. Uber
iede Revision ist eine kurze Niederschrift onzuferti-
ben und dem Vorstond zur Kenntnis zu geben. Die
Mitglieder des Vorstondes hoben den Revisoren iede
notwendige Auskunft zu geben.

Der M'rtgliederversommlÜng ist ein Revisionsbericht
zu erstotten.

Die Revisoren werden von der Mitgliederversomm-
Iung ouf zwei Johre gewöhli.



§r0
Rechenschofts berichi

Uber olle Verhcrndlungen und Beschlüsse der
gliederversommlung und -des Vorstondes ist eine
derschrift zu führen, die vom Vorsifzenden und
Schriftführer zu unterzeichnen ist.

Dos Geschöftsiohr ist dos Koienderiohr. ln der Re-gel ist drei Monote ncrch Ablouf dei Geschöftsjoh-
res ein Rechenschciftsbericht und Kossenbericht' zu
erstellen und der Mitgliederversommlung vorzulegen.

§lr
Auflösung der Vereinigung

lm Folle der Auflösung der Vereinigung bestimmi
die zu diesem Zwecke ein-berufene Mitoäedörversomrr.r-
lung mit einer Stimmenmehrheit vo-n drei Vierteln
der onwesenden Mitglieder, wos mit dem Vereins-
vermögen zu geschehen hoi.
. Die Abwicklung be.sorgen zwei von dieser Mitglie-

de-rversommlung zu besiellende Liquidcrtoren.
Vorstehende Sotzung ist lout Mitglieder - Jcrhres-

versommlung om 6. Jonuor l9/2 beschfossen worden.
Boyreuth, den 6. Janvar 1972

Die Vors$cndschqft
Bestötigung:
Vorstehende Scrlzung wurde om 23. Februar 1g72

in dos Ver_einsregister des Amtsgerichtes Boyreuth
unter Nr. 35 eingetrogen.

Boyreuth, den 23. Feltruar 1972

Mir-
Nie-
dem

Amtsgericht - Regislergericht


